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Abb. 7. Gesamtansicht.

DIE MÄLARSEEBRÜCKE ÜBER DEN RIDDARFJÄRDEN IN STOCKHOLM
Stockholm ist in den letzten Jahren stark  gewachsen. 

Seine Bevölkerung, die zur Zeit etwa l/> Million Köpfe 
zählt, nahm in den zurückliegenden Jahren vor der 
Krise um zeitweise 13 000 Personen im Jahre zu; in 
dem letzten Jahre betrug die Zunahme noch etwa 
4000. Für die Unterbringung dieses Zuwachses mußten neue Siedlungsgebiete im W esten der S tad t 
aufgeschlossen werden (Abb. 2). Diese sind m it den 
älteren Stadtteilen über die trennenden Meeresarme hinweg durch zwei neue bedeutende Brücken verbunden 
worden, die 1932—34 errichtete Tranebergsbrücke 
und die kürzlich fertiggestellte Mälarseebrücke. Über 
die letztere, deren Stahlüberbauten Ende Ju li d. J . 
vollendet worden sind, soll hier berichtet werden.

Die Mälarseebrücke verbindet Längholmen mit 
Kungsholmen und überspannt den Mälarsee m it zwei eingespannten Stahlbogen von 168 und 204 m S tü tz
weite und 20,3 bzw. 24,65 m Pfeilhöhe (Abb. 2 u. 4). Die verschiedenen Stützweiten sind durch die Wasser- 
tiefen und Bodenverhältnisse bedingt. Mit den an
schließenden LandöfTnungen ist der Brückenzug

rd. 600 m lang. Die Brücke hat eine Gesamtbreite 
von 24 m. Sie träg t zwei durch ein m ittleres 
Schrammbord getrennte je 9 m breite Fahrbahnen, in denen auch die Straßenbahngleise liegen. Die 
beiderseitigen Gehbahnen sind 2,5 m breit (Abb. o).

Um Entwürfe für diese Brücke zu erhalten, schrieb die Stadtverw altung im Jahre 1924 einen internationalen W ettbewerb aus. Alle vier bei diesem W ett
bewerb preisgekrönten Entwürfe hatten  deutsche 
Ingenieure zu Verfassern und zum größten Teil auch deutsche Architekten zu Bearbeitern1). Bei der Aus
schreibung eines von der Hafenverwaltung auf Grund 
der Wettbewerbergebnisse aufgestellten Entwurfs erhielt die Brückenbauanstalt der Dortmunder Union 
in Arbeitsgemeinschaft m it den schwedischen Firmen 
Lindhol men-Motala und Ekensbergs-Varf, Stock
holm, nach schwerem W ettbewerbkampf m it schwedi
schen und englischen Firmen im Jahre 1932 den Auf
trag auf Ausführung der Brücke. Ausschlaggebend

l) Vgl. Zentralbl. tl. Bauverw. 1025), S. 524; 1930, S. 247, 358. 833 und 1931, S. 82 u. 130.
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Abb. 2. Übersichtsplan von Stockholm.

für die Wahl der deutschen Firma war die Anwendung der Schweißung und vor allem 
die A rt der Aufstellung der Stahlbogen 
(siehe unten), die das Angebot günstig be
einflußten.

Der Fahrbahnrost, der eine Eisenbeton
fahrbahnplatte trägt, ist zum größten Teil geschweißt; er ru h t m it schlanken Rohr
stützen auf den genieteten kastenförmigen 
Bögen aus deutschen Union - Baustahl S t.52 (Abb. 4). Fahrbahnrost, Stützen und 
W indverbände wurden unter Beratung 
durch die Dortmunder Union von der 
schwedischen Unternehmung Lindholmen- 
Motala ausgeführt. Die Bögen selbst sind 
in der Brückenbauanstalt der Dortmunder Union in 13 m langen und 60 t  schweren 
Stücken hergestellt und zu Schiff nach 
Stockholm gebracht worden.

Der übliche Zusammenbau der Bogcn- 
stücke auf Lehrgerüsten an Ort und Stelle 
würde bei der großen Höhe und Länge der Bogen, bei der bedeutenden Wasser
tiefe bis zu etwa 20 m und der sehr tiefen 
Lage des tragfähigen Baugrundes, der 
stellenweise etwa 35 m unter dem Wasser
spiegel liegt, sehr teuer und unwirtschaftlich gewesen sein. Auf Grund eingehender 
Untersuchungen schlug die Dortmunder 
Union bei der Angebotsabgabe vor, die Bogen am Lande in Hälften zusammen
zubauen und sie dann einzuschwimmen und hochzuziehen. Diesem Vorschläge entspre
chend wurden die Bogen auf der Ekens- 
bergs-Varf in Stockholm in halber Länge 
(vom Kam pfer bis zum Scheitel) zusammen
genietet und so mit Schwimmdocks zur Baustelle gebracht (vgl. Abb. 3).

Jeweils in der M itte der beiden Öffnun
gen war dort ein hohes Fachwerkgerüst er
richtet, dessen Pfosten aus verschweißten 
Union-Kastenspundbohlen bestanden. Das 
Gerüst stand auf Rammpfählen aus den 
gleichenBohlen.Während das Kämpferende

Dritter Da uabuch n itt.

Vierter Bauabschnitt.

F  ü ?i ft er Da ua bsch n itt.

Abb. 3. Einschwimm-Verfahren.

Zweiter Bauabschnitt.

Grundriß.
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Abb. 7. Aufstellen der Aufbauten der linken Bogen
öffnung nach Fertigstellung der rechten Öffnung.
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Abb. 4. Grundriß und Ansicht der Brücke. M . etwa 7:3750.

Abb. 6. Einschwimmen der linken Bogenhälfte, die 
rechten Hälften am Gerüst aufgehängt.

Kämpfergelenk beschreibt, kamen die Zugstangen aus der lotrechten Lage, und übten dadurch einen waage
rechten Schub auf das Gerüst aus. Um diesen aber 
nicht erheblich werden zu lassen, war für jeden H au p t
träger ein zweites (inneres) Hängestangenpaar m it 
Querträgern vorgesehen, auf das die Bogen so oft 
wie nötig unter Entlastung der eigentlichen Hubstangen 
abgesetzt wurden. Hie entlasteten Hubstangen stellten 
sich dann von selbst wieder lotrecht ein. Die sehr 
schwierige und gefahrvolle Arbeit des Hochziehens, die für eine Bogenhälfte etw a 8 Tage dauerte, ist ohne 
Unfall g la tt vonstatten gegangen.

Abbildung 6 zeigt einen bemerkenswerten Bauzu
stand : links ist eine Hälfte eines 204 m-Bogens gerade 
cingeschwommen, die rechten Hälften der Bogen
öffnung sind bereits hochgezogen und hängen am Ge
rüst. Der kleinere 168 m weit gespannte Bogen ist fertiggestellt und m it dem Fahrbahnaufbau versehen.

Die Belastung des Gerüstes durch ein Bogenhälftcn- paar betrug etwa 600 t. Das Gerüst m ußte also 
kurz vor dem Schließen der Bogen etwa 1200 t 
Last tragen. Durch diesen Bauvorgang, der in ähnlicher 
Weise schon bei dem stählernen Lehrgerüst für den 
großen Eisenbetonbogen der Tranebergsbriicke ange
wandt worden ist, ist erheblich an Zeit und Geld gespart worden.

Der M ittelpfeiler der Brücke ist aus Beton im U nter
wasserschüttverfahren m it ortfesten Trichtern (Con- 
traktorverfahren2)) unm ittelbar auf dem Fels her- gestellt worden.

Die Stahlteile der Brücke wiegen rd. 7000 t. Ihre 
Lieferung und Aufstellung kostete rd. 5 000 000 Kronen. 
  Wedler.

*) Vgl. Zentralbl. d. Bauvenv, 1031, S. 50.

■ZWO---------------

der Bogenhälften auf besonderen Kipplagern an den 
Pfeilern abgesetzt wurde, wurde das Scheitelende am 
M ittelgerüst aufgehängt. Nach Einschwimmen der 
entsprechenden Bogenhälfte des zweiten H auptträgers 
wurden beide durch einen W indverband verbunden. 
Dann wurden die Scheitelenden m it Zugstangen und 
W asserdruckpressen an dem Gerüst bis zur erforder
lichen Höhe von etwa 30 m über dem Wasserspiegel hochgezogen. Nachdem m it der zweiten Hälfte der 
betreffenden Bogenöffnung dasselbe geschehen war, 
wurden die beiden Hälften im Scheitel durch vor
läufige Gelenke verbunden und dann als Dreigelenkbogen freigesetzt. Die vorläufigen Gelenke am Scheitel 
und Kämpfer sind später geschlossen worden. Zum 
Hochziehen der Bogen wurde unter das Scheitelende 
jedes H auptträgers ein kurzer Querträger gelegt, an 
dessen beiden Enden Flachstäbe angebracht waren, die oben in Höhe der Gerüstplattform wieder ein Quer
haupt trugen, an dem die Druckwasserpressen anfaßten. 
Da das Bogenende beim Heben einen Kreis um  das

Abb. 5. Brücken
querschnitt. .1 f. 1 .•■WO.



D I E  D E U T S C H E N  S E E W A S S E R S T R A S S E N  
AN DE R N O R D S E E  ALS V E R K E H R S T R Ä G E R

Von M inisterialrat R u d o lf  S c h m id t ,  Berlin.
(Fortsetzung von Seite 746.)

I I .  T E C H N I S C H E  E N T W IC K L U N G  D E R  E M S , W E S E R  U N D  E L B E .
Nach den allgemeinen Ausführungen im Ab

schnitt I soll im folgenden eine Sonderbetrachtung der Entwicklung der natürlichen Hauptseewasser
straßen des Nordseebereiches angeschlossen werden, 
also der Ems, der Weser und der Elbe. Dabei soll 
es nicht Aufgabe sein, sich in technische Einzelheiten 
zu vertiefen, es soll vielmehr auch diese Darlegung 
sich im Rahmen eines allgemeinen Überblickes halten.

Bevor auf die Nordseewasserstraßen im einzelnen 
eingegangen wird, mögen einige allgemeine technische 
Bemerkungen vorausgeschickt werden, die dartun 
sollen, daß die dem W asserbaufachmann gestellte Auf
gabe an den der Einwirkung der Ebbe und F lu t aus
gesetzten Seewasserstraßen grundsätzlich anderer 
A rt ist, als die an den Binnenströmen m it ständig 
gleichbleibender Strömungsrichtung zu lösende Auf
gabe. Sie geht an den Binnenströmen von einer ver
hältnismäßig einfachen Beziehung zwischen Wasser
menge, Gefälle, Größe und A rt des Flußquerschnitts 
aus, in der die Wassermenge, in im ganzen unwandel
barer Abhängigkeit von der Größe des Niederschlag
gebiets, der Niederschlag- und Abflußmenge, für die dem Ausbau zugrundezulegende W asserführung — 
Niedrigwasser, Mittelwasser, Hochwasser — eindeutig 
zu erm itteln ist, in der ebenso das Gefälle eine gegebene 
Größe ist und bleibt, solange die N atur des W asserlaufs nicht — etw a durch Kanalisierung oder Lauf
verkürzung — verändert wird, so daß die Bestimmung 
der Querschnittverhältnisse eines für ein feststehendes 
Verkehrsziel auszubauenden Stromes eine rechnerisch 
zu lösende physikalisch-mathematische Aufgabe ist. 
So einfache und rechnerisch eindeutig erfaßbare Ver
hältnisse und Abhängigkeiten gibt es im Tidegebiet 
nicht. Dam it soll nicht behauptet werden, daß der Ausbau der Binnenwasserstraßen grundsätzlich leich
ter als der der Seewasserstraßen sei. Es soll hier kein 
Grad-, sondern nur ein Artunterschied gekennzeichnet 
werden. Dieser liegt gegenüber den Binnenwasser
straßen bei den Seewasserstraßen des Tidegebiets 
darin, daß wir es hier nicht m it von N atur unver
änderlichen Wassermengen und ständig gleichgerichteten Strömungsverhältnissen zu tun  haben, sondern 
m it einer in Abständen von je etwa 6 Stunden wellen
förmig fortschreitenden, hin- und herpendelnden 
Wasserbewegung, bei der in jeder Sekunde die den 
Flußquerschnitt durchfließende Wassermenge bei 
ständig sich veränderndem und alle rd. 6 Stunden 
seine Richtung umkehrenden Gefälle verschieden 
groß ist. Dabei ist die bei F lu t von See her stromauf 
gerichtete Wasserbewegung nicht wie die yom Ge
birge zu Tal strömende Abnußmenge als Gesamtgröße von N atur gegeben und unveränderlich; ist bei jener 
die F lußbettgestaltung abhängig von der bekannten 
talw ärts strömenden Wassermenge, so ist gerade 
umgekehrt die von See her einströmende oder rich
tiger gesagt einstauende Flutwassermenge in ihrer 
Größe abhängig von dem Raum, der der andrängenden 
F lu t im F lußbett zur Verfügung steh t oder den m an 
ihr schafft. Die wieder ausströmende Ebbewasser
menge ergibt sich natürlich aus der Summe des ein
getretenen Flutwassers und des von oben her abzu
führenden Oberwassers.

Der Wasserbauer h a t also im Tidegebiet, weil er sich beim Ausbau der W asserstraße durch Vertiefung

und Verbreiterung des Fassungsraumes die W asser
menge, die ihm — bei Ebbe zurückströmend — zur Spülung des von ihm vertieften Stromes wieder zur 
Verfügung steht, aus See gewissermaßen selbst heran
ziehen kann, in sehr viel weiteren Grenzen die Möglich
keit, die Seewasserstraßen den wachsenden Verkehrs
bedürfnissen anzupassen, als der W asserbauer sie bei 
den von der naturgegebenen Wassermenge des Niederschlaggebietes abhängigen Binnenwasserstraßen 
hat. Das B ett der Binnenwasserstraße kann, solange man nicht künstlich — durch Staubecken — in den 
Wasserabfluß selbst eingreift, zwar um gestaltet, aber nicht in seiner Gesamtgröße verändert werden, bei 
der Tidewasserstraße ist das aber in erheblichem U m 
fange möglich. Selbstverständlich setzen auch im Tidegebiet dem Seewasserstraßenbauer die natü r
lichen Verhältnisse der einzelnen Ströme Grenzen. 
Das klassische Beispiel, welch gewaltiger Eingriff in 
die N atur möglich ist, zeigt der schon von Bremen 
eingeleitete und vom Reich fortgesetzte Ausbau der 
Unterweser. Darauf wird später noch einzugehen sein. Hier sei beispielsweise nur verm erkt, daß hierdurch 
der Strom so verändert worden ist, daß je tz t regel
mäßig Schiffe bis zu 8 m Tiefgang Bremen erreichen 
können, während der Strom in seinem unausgebauten 
Zustand nur Schiffen von 2, günstigenfalls bis zu 
höchstens 3 m Tiefgang Zugang nach Bremen bot. 
Dieser Ausbau ist das W erk etwa 50 jährigen Schaffens.

Die zweite wesentliche Besonderheit des Seewasser
straßengebiets besteht in der Tatsache, daß in der 
zumeist trichterförm ig sich erweiternden, über die 
Breite der Fahrrinne um ein Vielfaches hinausgehenden 
Grundrißgestaltung des Strom bettes Ebbe und F lut 
von N atur aus die Neigung haben, je getrennte Wege 
einzuschlagen und insbesondere in den Strom 
krümmungen aneinander vorbeizulaufen, so daß sich 
zwischen ihnen auch nach umfangreichen Baggerungen 
ständig wiederkehrende Barren bilden. Auf die im 
einzelnen auch wohl noch nicht geklärten Ursachen 
kann hier nicht eingegangen werden. Die Tatsache 
— und zwar im Sinne einer regelmäßigen Rechts
ablenkung von der Strömungsrichtung — ist zweifellos gegeben.

Aus diesen beiden wesentlichen strombaulichen 
Unterscheidungsmerkmalen zwischen den W asser
läufen des Binnenlandes und denen des Tidegebietes 
ergeben sich die beiden Hauptgesichtspunkte, nach 
denen bei der Regelung und dem Ausbau der See
wasserstraßen des Tidegebiets zur Förderung des 
Verkehrs verfahren werden muß. Der eine ist, dem 
Flutstrom  den E in tritt und den Weg strom auf nach 
Möglichkeit zu erleichtern. Je  mehr Wasser bei Flut 
aufwärts ström t, desto m ehr steh t rückströmend bei 
Ebbe zur Spülung und selbsttätigen Tiefhaltung des 
Stromes zur Verfügung; daraus h a t sich der Grundsatz entwickelt, die Regelungsbauwerke (Buhnen, 
Stacks) an  der Strom m ündung m it ihrer Krone auf 
m ittleres Tide-Niedrigwasser und an der oberen 
Grenze des Tidegebiets auf m ittleres Tide-Hochwasser 
=  dem Mittelwasser des anschließenden Binnenwasser
laufes zu legen. Der zweite Gesichtspunkt ist der, durch Regelungsbauten die auseinanderstrebenden 
Ebbe- und Flutwege in ein gemeinsames B ett zu 
zwingen. Auf diese die Technik und Eigenart des
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Ausbaues der Seewassersfcraßcn im übrigen nicht er
schöpfenden Andeutungen muß sich dieser Überblick 
beschränken.

Eine kurze Darlegung der Verhältnisse an den drei 
Hauptsee Wasserstraßen des Nordseebereiches soll angeschlossen werden.

D IE  E M S.
Nach der natürlichen Gestaltung und den Verkehrs

verhältnissen sind drei Abschnitte an der Seewasserstraße Ems, die von See bis Papenburg hinaufreicht, 
zu unterscheiden: der Abschnitt von See bis Emden 
als Zufahrt zu diesem Haupthafen an der Ems, der 
Abschnitt von Em den bis zur Mündung der Leda 
als Zufahrt zum Hafen Leer und der Abschnitt von 
dort bis zur Grenze der Regierungsbezirke Aurich 
und Osnabrück als Zufahrt zu dem dort liegenden 
Seehafen Papenburg. Der unterste Abschnitt dient 
nur der Seeschiffahrt, die beiden anderen Abschnitte dienen neben ihr überwiegend der Kanalschiffahrt des 
Dortmunder Industriegebietes m it Em den; dort ist die freie Ems Bestandteil der Dortmund-Ems-Kanal- 
W asserstraße als Anschlußstrecke an den Kanal, der
13,5 km  oberhalb Papenburg an der Schleuse Herbrum 
sein Ende findet —  abgesehen von einer kurzen Seiten
kanalstrecke von Oldersum bis Emden, die die bei 
schlechtem W etter für die Binnenschiffahrt schwierig 
zu befahrende, schon ziemlich freie Emsstrecke um 
geht. Die verkehrstechnischen Anforderungen an die 
Emsstrecke von Papenburg bis Emden werden jedoch 
auch von der größere Tiefen verlangenden See
schiffahrt bestimmt. Die natürlichen Gegebenheiten erlegen dieser bei der P ah rt nach Leer und Papenburg 
Beschränkungen auf; nach dem Führer auf den 
deutschen Schiffahrtstraßen ist Papenburg für Schiffe bis 4 m, Leer für solche bis 5,10 m Tiefgang bei 
MHW zugänglich, also für kleinere bis m ittlere Schiffe 
der Küsten- und der europäischen Fahrt. Der m ittlere 
Tidehub, der bei Emden rd. 3 m beträgt, nim m t 
nach oben schnell ab, auf 2,30 m bei Leerort an  der 
Ledainündung und auf 1,40 m bei Papenburg. E n t
sprechend verkleinern sich die planmäßigen Tiefen bei MNW. Den Bedürfnissen dieser beiden Häfen 
wird hierm it im allgemeinen genügt, ihr Handel ist auf den Verkehr m it den Küstenländern der Nord- 
und Ostsee eingestellt. Papenburg erstrebte jedoch 
zur Verbesserung der Wettbewerbslage seines Handels 
—  vorwiegend Holzeinfuhr — eine Zugänglichkeit für 
etwas größere Seeschiffe. Die Verhältnisse auf diesem 
Strom abschnitt haben bereits eine erhebliche Ver
besserung durch eine starke Begradigung mittels dreier zum Teil schon vor dem Kriege begonnener, 
inzwischen fertiggestellter Durchstiche zwischen P a 
penburg und Leerort erfahren. In  ihrer Folge, die den F lu te in tritt nach oberhalb sehr erleichtert hat, 
und des weiteren als gleiche Folge der noch zu be
rührenden einschneidenden Arbeiten auf dem un ter
sten Strom abschnitt von Em den nach See h a t sich 
das Fahrwasser bis nach Papenburg hinauf von selbst 
nicht unwesentlich vertieft. Durch örtliche Teil
maßnahmen zur Zusammenfassung des Stromes in einem einheitlichen B ett wird diese natürliche E n t
wicklung unterstützt, so daß eine Vergrößerung der 
planmäßigen Tiefe auf 4,50 m  und dam it auch des zulässigen Tiefganges der nach Papenburg laufenden 
Seeschiffe um einige Dezimeter kürzlich h a t zu
gestanden werden können, ohne daß es hierzu eines umfassenden Ausbaues des Stromes bedurfte.

Bedeutende Arbeiten und Aufwendungen h a t seit 
der Übernahme der W asserstraße auf das Reich derAbb. 1. Die Ems von See bis Papenburg 1929¡30.
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Emden( J )  Teilreguliemng an der Knock
Trenrwerk auf der Geiseplafe und 3 Strombuhnen v f i ' v tr  dem Seedeich Emden-Knock

( 3 )  Neue Fahrrinne im Osffriesischen Gatje

Oterdum

Em sabschnitt von Emden bis nach See erfordert. 
Dieser Stromteil gehört zu den .strombautechnisch 
bemerkenswertesten, aber gleichzeitig auch schwie
rigsten von allen deutschen Seewasserstraßen über
haupt.. Dicht oberhalb Em den, bei Pogum, wo sich 
der durch verheerende Sturmflutereignisse früherer 
Jahrhunderte entstandene Dollart als breites Becken 
öffnet, nim m t die Ems m eeresbuchtartige Form  an. 
Der bei Pogum erst etwa 1 km breite Strom erweitert 
sich an der Knock auf rd. 4 km und bei Pilsum, wo eiserne Führung durch feste Ufer ganz verliert und in 
das W attengebiet e in tritt, auf fast 10 km. Die Tidebewegung und alle Stürm e und Sturm fluten dringen 
in unverm inderter Stärke und Höhe bis nach Em den hinauf. Die Herstellung und Erhaltung eines dauernd 
ausreichend tiefen und breiten, gut und übersichtlich 
bezeichneten Fahrwassers ist in diesem breiten Becken 
erschwert durch mehrfache Strom spaltungen, die im 
H auptstrom , der Westerems, durch die ausgedehnten 
Sande Hund und Paapsand, Em shörnplate, Möven- 
stecrt, Hubert-, Ballon- und Geldsackplate gebildet 
werden. Die Insel Borkum m it dem anschließenden Randzel-W att spaltet die Emsmündung außerdem in 
die beiden H auptarm e Wester- und Osterems. Das 
Kartenbild der Emsmündung zeigt die Zerrissenheit 
des Stromes. Für die Verwaltung und den Ausbau 
kom mt als beachtlich weiter hinzu, daß die Ems nicht 
nur Zufahrt zu den deutschen Emshäfen ist, sondern 
auch zu dem holländischen Hafen Delfzyl. Die Ver
waltung des Stromes liegt zwar allein in deutscher 
H and, auf die nachbarlichen Belange Hollands ist 
aber dabei die gebührende Rücksicht zu nehmen. 
Holland beteiligt sich auch zur Hälfte an den Kosten 
der Betonnung und Befeuerung der Ems un ter en t
sprechendem Einfluß auf die Ausgestaltung des See

zeichenwesens in einer von beiden Ländern ständig 
beschickten Emskommission.Die die Beherrschung des Stromes so überaus 
schwierig gestaltenden Sände liegen nicht unverrück
bar fest. U nter dem Einfluß der Tide, von Wind und 
W etter sind sie ständigen Änderungen unterworfen, 
besonders unterhalb Pilsum, wo der Strom in  das 
offene Meeresgebiet e in tritt und wo m it den Mitteln 
der Strom baukunst in die Verhältnisse kaum  mehr 
eingegriffen werden kann. In  der Vergangenheit h a t 
denn auch der Strom wiederholt seine tiefste für die 
Seeschiffahrt ausnutzbare Rinne verlegt. Lange Zeit 
—  vgl. Abbildung 1 — verfolgte der H auptstrom  den 
Weg vom Ostfriesischen Gatje bzw. der W atum -Bueht 
durch das Em shörn-Gat, die Alte Ems und die Wester- 
em s; heute verläuft er, befeuerungstechnisch günstiger, 
durch das Duke - Gat, Randzel - Gat, die ver
einigen Jahren  von N atur geschaffene H ubert-Fahrt 
und das Hubert-Gat. Eine vollständige Stetigkeit ist 
dam it nicht erreicht; die H ubert-F ahrt ist m it der 
H ubert-P late inzwischen gegenüber dem Stande der 
K artenaufnahm e 1929/1930 erheblich nordwärts gewandert, was hier allerdings durchaus günstig ist. 
Diese W anderung eröffnet die Aussicht auf eine baldige 
Vereinigung der H ubert-F ahrt m it dem H ubert-G at, wodurch die Befeuerung sich wesentlich vereinfachen 
und der Übergang für die Schiffahrt in das Randzel- 
Gat erleichtert werden würde. Anderseits bereiten sich Veränderungen im Bereich der Em shörn-Plate 
vor, deren Auswirkungen heute noch nicht voll zu 
übersehen sind, denen bei ungünstiger Entwicklung durch Baggerungen begegnet werden muß, was wahr
scheinlich auch möglich ist. Die Befeuerung und Be
tonnung muß fortschreitend den natürlichen, durch 
Strom bauten hier wahrscheinlich nicht zu meisternden 
Veränderungen angepaßt werden.

Der Beeinflussung und Beherrschung durch Strom 
bauten zugänglich ist aber die weiter oberhalb an
schließende Strecke im ostfriesischen Gatje und auf 
der Strecke von der Knock bis Emden. Hier h a t denn 
auch die Reichswasserstraßen Verwaltung m it großen 
M itteln eingesetzt, nachdem sich erwiesen hatte, daß der Strom — wäre er weiterhin sich selbst überlassen 
geblieben — Zustände geschaffen hätte, die die Zu
gänglichkeit zum Hafen Em den für tiefgehende Seeschiffe ernstlich in Frage gestellt hätten . Der Versuch, 
befriedigende Fahrwasserverhältnisse allein durch 
Baggerungen zu schaffen, führte tro tz  hohen Aufwands nicht zum Erfolg. Dem vorher erwähnten 
Naturgesetz folgend, strebten an drei Stellen — am

Kämpen

Abb. 2. Die Ems unterhalb Emden. 
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Auslauf des Fahrwassers an der Spitze der Geiseplate 
oberhalb der Knock, zwischen M ittelplate und Paap- 
Sand an der Knock und am Auslauf des ostfriesischen 
Gatje (vgl. Abbildung 2) — Ebbe- und F lu t
strom, rechts einander ausweichend, auseinander. 
An allen Übergängen bildeten sich ständig erneut 
Barren, denen m it wirtschaftlich vertretbaren M itteln 
durch Baggerungen allein nicht mehr beizukommen 
war. Eine an der Knock unter der Küste entlang
laufende Nebenrinne verm ehrte dort die Schwierig
keiten. Der K artenausschnitt der Stromstrecke von 
Emden bis zum Ausläufer des ostfriesischen Gatje 
in das Duke-Gat zeigt, m it welchen drei Maßnahmen 
hier in den letzten Jahren  seitens des Reiches in die 
N atur des Stromes eingegriffen worden ist. E in 
näheres Eingehen auf die Bauausführung und die bei 
der Vorbereitung der Planung durchgeführten außer
ordentlich lehrreichen und aufschlußreichen S trö
mungsmessungen soll den örtlich beteiligten Beamten des W asserbauamts Em den Vorbehalten bleiben. Im  
Rahmen dieser zusammenfassenden Darstellung ge
nüge der Hinweis auf die Kennzeichnung der Arbeiten 
in dem K artenbild; erläuternd sei nur hinzugefügt, 
daß der Planung bei der zuerst ausgeführten Teil
regelung an der Knock der Zweck zugrunde lag, die 
Nebenrinne ganz abzudämmen und die von dieser 
ausgehenden Störungen in dem die Nebenrinne an 
ihrem oberen Auslauf annähernd senkrecht kreuzenden 
Hauptfahrwasser zu beseitigen sowie durch den 
Hauptleitdam m  die von der Nebenrinne während 
eines großen Teiles der F lu t quer in das H auptfahr
wasser hineinsetzenden Strömungen abzufangen. Die Absicht ist voll erreicht; die von den Strömungen 
der Nebenrinne bei F lu t in sehr großen Mengen m it
geführten Sandmengen bleiben je tz t hinter dem Leitdamm und dem Querdamm liegen, die Fläche landet 
schnell auf und die bisherigen Quereintreibungen in 
das Hauptfahrwasser haben aufgehört. Das F ah r
wasser ist dam it festgelegt und h a t sich seither ohne 
Nachbaggerungen offen gehalten. Eine gegenwärtig 
im Gange befindliche Erhöhung der Werke dient vornehmlich dem Zweck, Raum  zur Unterbringung von 
Baggerboden durch Aufspülen zu schaffen und für 
die von N atur schon weit fortgeschrittene, weiter zu 
erwartende Auflandung des Beckens erweiterten Auf
nahmeraum zu schaffen. Dabei wird schließlich 
nebenbei eine großzügige Landgewinnung in dem un 
gefähr 300 ha großen Dreieck zwischen Querdamm, 
Leitdam m  und der jetzigen W attkante des Rysumer 
Nackens erreicht werden. Nach der erfolgreichen 
Durchführung der Regelung werden vielleicht noch 
Nachbaggerungen lediglich zur Verbesserung der 
Linienführung des Fahrwassers nötig sein.Die zweite Maßnahme bezweckte, durch Verlänge
rung und Verbesserung eines bereits vorhanden gewesenen Trennwerks auf der Geiseplate und den Bau 
von drei Buhnen auf der gegenüberliegenden F ahr
wasserseite dem Ebbestrom bei seinem A ustritt in die 
Rundungsstrecke an der Knock und seinem Zu
sammentreffen m it dem aus dem Dollart austretenden 
Ebbestrom  unter Vermeidung aller zu Sandablagerungen Anlaß bietenden Querströmungen ein ge
schlossenes — m it der F lutrinne zusammenfallendes — 
B ett m it sicherer Stromführung zu geben. Der Zweck ist 
nach den bisherigen Beobachtungen auch hier erreicht.

Die dritte  Maßnahme, die Verlegung des Haupt- fahrwassers aus der — in der K arte durch die W orte 
„Ostfriesisches G atje“ bezeichneten — Flutrinne in 
die Ebberinne, ist ausschließlich durch Baggerungen 
erfolgt, nachdem durch Messungen und Peilungen

zuvor festgestellt war, daß die Strom kraft der Ebbe 
an dieser Stelle größer als die der F lu t war und die 
vordem vorhandenen Schwierigkeiten der Offenhaltung 
der Flutrinne durch Baggerungen m it wirtschaftlich 
vertretbaren Mitteln nicht mehr behoben werden 
konnten. Nachdem nunm ehr die Ebberinne weit 
geöffnet worden ist, besteht die begründete Hoffnung, 
daß auch der Flutstrom  sich des gleichen Weges be
dienen, und dam it die alte Rinne zur natürlichen 
Verlandung gebracht werden wird. Dann wäre das Ziel der Vereinigung des F lut- und Ebbeweges in 
einem einheitlichen B ett auch hier erreicht. Gleich
zeitig hat diese Fahrwasserverlegung eine für die 
Schiffahrt und dieBezeichnung sehrgünstige Streckung 
und Begradigung des Fahrwassers m it sich gebracht.

Mit diesen Teilmaßnahmen wird die Regelung des 
Em sabschnittes unterhalb Em den voraussichtlich in diesem Bereich ihr vorläufiges Ende erreicht haben. 
Mit Baggerungen, die vordem einen Aufwand von 
jährlich etwa 2 Millionen RM und mehr verursachten, 
war es nicht gelungen, ein den Bedürfnissen des 
Em der Hafens und den gesteckten Zielen entsprechen
des Fahrwasser zu schaffen. Als das Reich die W asser
straße 1921 übernahm , wies sie, insbesondere auf den hier näher betrachteten drei Teilstrecken, ein unregel
mäßiges, von mehreren Barren unterbrochenes F ah r
wasser auf, auf denen eine dauernde Tiefe von mehr 
als etwas über 5 m bei MNW nicht gehalten werden 
konnte, und auf denen die Schiffahrt durch ständig 
dort arbeitende Bagger und die Schiffsführung er
schwerende Querströmungen stark beeinträchtigt 
wurde. Grundberührungen waren hier häufig. Heute 
steh t der Schiffahrt eine Fahrstraße m it einer sicheren 
Tiefe von mindestens 7 m bei MNW bei reichlich aus
reichender Breite in erheblich verbesserter und von 
lästigen Querströmungen befreiter Stromführung zur 
Verfügung. Die Verwaltung h a t durch die getroffenen 
M aßnahmen außerdem eine erhebliche, den Geld
aufwand voll rechtfertigende Ersparnis an laufenden 
Unterhaltungskosten erreicht.

Das durch den Zusatzvertrag m it Preußen vom 
Jahre  1921 vorgezeichnete Ziel von 10 m Tiefe bei 
MNW ist freilich dam it nicht erreicht; dam it war 
aber auch ein Fernziel gesteckt, an dessen baldige 
Verwirklichung auch wohl damals die Beteiligten 
schwerlich haben denken können. Es darf auch in 
Zweifel gezogen werden, ob es nach der N atur des Stromes überhaupt und ob es in Ansehung der ge
gebenen Verhältnisse m it wirtschaftlich vertretbaren 
M itteln erreichbar ist. Festzustellen bleibt jedenfalls, 
daß m it dem nunm ehr geschaffenen Zustand berech
tigten Anforderungen des Em der Hafens genügt wird. 
Bei 7 m Wassertiefe bei MNW und 10 m bei MHW finden die in der hier maßgebenden E rzfahrt ver
kehrenden größten Schiffe bis zu höchstens 9 m Tiefgang sicheren Zugang nach Emden. Schiffe von mehr 
als 8 m Tiefgang haben aber bisher die bei MHW vor
handene größere Tiefe nur in geringer Zahl ausgenutzt. 
Die Zufahrtstraße nach Emden ist somit nunm ehr so
weit ausgebaut und verbessert, daß der Hafen Emden in der Erfüllung seiner Aufgabe, dem Dortmunder 
Industriegebiet eine verkehrsgeographisch und fracht- 
lich günstige Einfuhrmöglichkeit für die dort zu ver
hü ttenden Eisenerze und eine entsprechende Ausfuhr
möglichkeit für Kohle zu geben, in bezug auf den 
Seeschiffahrtverkehr nicht mehr beeinträchtigt wird. 
Alles weitere muß von der Entwicklung unserer E rz
einfuhr überhaupt abhängig gem acht werden.

(Fortsetzung folgt.)
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DE R F O R D E R T U R M  IN N I E U W E N 1I AGEN-LIM BURG
Von Professor Dr. Ir.

Auf Schacht III des holländischen Staatsberg
werks Hendrik in Limburg wurde vor kurzem ein 
Förderturm  errichtet, der infolge seiner durch vorhandene Umstände bedingten K onstruktion und 
äußeren Formgebung besonderes Interesse erwecken 
dürfte. Der Turm, der in einfachster Weise eine Ver-

F. K. Th. v a n  I te r s o n .
längerung des Luftschachtes darstellt, muß einem 
äußeren Druck von 400 kg/m 2 wegen des in diesem 
Schacht herrschenden Unterdruckes widerstehen. 
Man wählte daher für den Turm die hierfür am besten 
geeignete zylindrische Form, die von einer nur 15 cm 
starken bewehrten Betonwandung gebildet ist. Der

A ujn. W , MantZy Maastricht.
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F Ö R D E R T U R M  
I N  N 1 E U W E N -  
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I neuer Beton 
3 vorhandener Beton 

U,,\\V. ,J vorhandenes Hauerwerk

Grundriß in  Höhe +  IS ,00.

Grundriß in Höhe +  22,'00.
Grundriß 
und Fundament plan. Grundriß in Höhe +[!■!,uu-

Zugang zum Turm erfolgt durch eine Luftschleuse, ebenfalls aus Eisenbeton, die im Hinblick auf un
gleich eintretende Senkungen elastisch m it dem Turm 
körper verbunden ist. Die Tagesbeleuchtung der 
Räume, die un ter Unterdrück stehen, erfolgt m ittels 
zylindrischer Glasbausteine, die gleich während des 
Bauens eingesetzt wurden. Oberhalb dieses luftdicht 
abgeschlossenen Unterbaues m ußten Leitscheiben für 
die Förderseile angebracht werden, . an denen die

Transportanlagen im Schacht befestigt sind. Die 
hierdurch entstehenden Belastungen werden von den 
außerhalb der Zylinderfläche sichtbaren Pfeilern auf
genommen, die m it den Tragbalken einen steifen Rahmen bilden.

Als Zugang zu den obenliegenden Räumen dient 
eine an der Außenseite angebrachte Treppenanlage. Nach dem Ausschalen wurde der Turm weiß getüncht.
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V E R S C H I E B U N G  D E R  R E I C H S  B R Ü CK E  Ü B E R  DIE DONAU BEI  WIEN
Von Oberingenieur Dr. L. I lo s v a i ,  Wien.

Die 1872 bis 1876 erbaute, beide Donauufer bei Wien 
verbindende Reichsstraßenbrücke, Reichsbrücke ge
nannt, besteht aus der etwa 150 m langen rechtsufrigen Rampe m it den anschließenden vier gewölbten Kai- 
brückentragwerken von je 21 m Spannweite und einem über vier Felder von je 84 m Stützweite durchlaufen
den Parallelträger als der eigentlichen Strombrücke, 
die am linken Ufer in die aus 16 Gewölben von je26,5 m Stützweite bestehende Flutbrücke übergeht 
und in der 20 m weit gespannten Dammbrücke ihren 
Abschluß findet. Die Gesamtlänge der Brücke beträgt 
1020 m, die Breite der Fahrbahn 7,6 m, die der beider
seitigen Gehwege je 1,9 m. Die Brücke h a t auf der 
Fahrbahn neben einem Straßenbahngleis noch zwei Spuren für den Verkehr von Straßenfahrzeugen ver
fügbar. Infolge der verhältnism äßig geringen zulässi
gen Belastungen, in erster Linie aber durch die zu 
schmale Fahrbahn, war das bestehende Tragwerk dem 
besonders in der Nachkriegszeit stark angewachsenen Bäder- und Flugplatz-Verkehr nicht mehr gewachsen, 
so daß an verkehrstarken Tagen Stockungen ein- 
traten . Da zur Verbindung der beiden Stromufer in 
Wien nur noch e in e , rd. 4 km strom aufwärts gelegene 
Straßenbrücke zur Verfügung steht, war der Umbau der ungefähr 60 Jahre  alten Brücke zur zwingenden 
Notwendigkeit geworden.

Die neue Brücke wird in der Achse der alten Brücke 
errichtet, so daß die vorhandenen Ram pen ausgenutzt werden können. Um Platz für den Neubau zu schaffen 
und gleichzeitig auch während des Umbaues eine 
Hilfsbrücke für den Verkehr herzustellen, wurde das 
alte rd. 336 m lange Strombrückentragwerk um 26 m 
strom abw ärts verschoben. Den Zugang zu ih r ermöglichen zwei Anschlußbrücken, die den Raum  für 
die künftigen Ankerklötze der Kettenbrücke umfahren 
und in die bereits verbreiterte rechtsufrige A uffahrt
rampe sowie in die gleichfalls bereits verbreiterte F lu t
brücke einbinden.Die Verschiebung des rd. 336 m langen und etwa 
4800 t  schweren auf fünf Stützen ruhenden durch
laufenden Tragwerkes wurde in allen Einzelheiten so 
entworfen und durchgeführt, daß irgendwelche Ver

formungen, die diesem seit 60 Jahren im Verkehr 
stehenden schweißeisernen Tragwerk schädlich sein 
könnten, m it Sicherheit vermieden wurden (vgl. 
Abb. 1). Die Verschiebung erfolgte auf acht Bahnen, 
die im Bereich der Pfeiler auf besonders hergerichteten Mauerbänken, außerhalb der Pfeiler auf starken S tah l
blechträgern ruhten (vgl. Abb. 1 und 2). Zur Stützung 
der letzteren wurden zehn Pfahljoche im Strom geschlagen, die m ittels Stahlaufsätzen zu einheitlichen 
Pfeilern derart zusammengefaßt wurden, daß alle 
Pfähle gleichmäßig an der Lastaufnahm e teilnahmen. Sic dienen auch dem ausgeschobenen Tragwerk als 
S tü tzpunkte und haben außer dem vorerwähnten 
Eigengewicht der Brücke von rd. 4800 t  auch die Ver- 
kchrslast von rd. 1500 t, zusammen also rd. 6300 t 
zu tragen. Auf den Mauerbänken und den S tah l
trägern wurden Eichenholzschwellen, Eisenbahn
schienen schwerster Bauart und, auf letzteren auf
gesetzt, Breitstahlschienen befestigt. Auf diesen 
Bahnen rollten 24 Verseilubwagen, die von der ausführenden Bauunternehm ung für diesen besonderen 
Zweck nach eigenem Entw urf gebaut wurden. Die 
stärksten dieser Verschubwagen sind zweirollig aus- 
gebildet und haben bei einer Bauhöhe von n u r  500 mm 
eine Tragkraft von 400 t. Die gesamte für die Bewegung der Brücke aufzuwendende Zugkraft wurde 
m it 200 t  berechnet. Sie wurde bei Einschaltung entsprechender Flaschenzüge von insgesamt acht gut 
verankerten W inden ausgeübt, zu deren Betätigung 
64 Mann erforderlich waren. Der 26 m lange Weg 
wurde in einer Zeit von rd. 5 1/ ,  Stunden zurückgelegt. 
Mit Rücksicht auf den Zustand des Alttragwerkes war 
eine vollkommen gleichmäßige Fortbewegung der 
Brücke auf allen fünf Auflagerpunkten von besonderer W ichtigkeit. E in motorischer Antrieb kam  deshalb 
nicht in Frage, weil der durch zweckmäßige F ern
sprechverbindungen von einer Befehlstelle aus ge
regelte, sehr langsame Bewegungsfortschritt bei H and
antrieb ein gefährliches Voreilen einzelner S tü tz
punkte viel sicherer ausschlicßt als ein elektrischer 
Antrieb, dessen zeitgleiche Ausbildung äußerst ver
wickelt und außerdem sehr kostspielig gewesen wäre.

Abb. 1. Die Reichsbriicke während der Verschiebung.
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Abb. 2. Ansicht der Verschubbahnen (während der Verschiebung).
Tatsächlich konnte das größte Voreilen eines Auf
lagerpunktes auf etwa 3 cm beschränkt werden. Die 
Bahnen waren zur Herabm inderung der Zugkraft in 
einem Gefälle von 10 °/00 verlegt. Die dadurch be
dingte Senkung der Brücke nach Zurücklegung eines 26 m langen Weges um 26 cm m ußte durch Heben 
der Brücke wieder ausgeglichen werden, um die vor
geschriebene lichte Höhe der Schiffahrtöffnungen nicht zu verringern.

Die Arbeiten wurden am 11. September 1934 um 
14 Uhr m it dem Abheben der Brücke von ihren Auf
lagern und dem Aufsetzen auf die Verschubwagen 
eingeleitet, m it dem am 12. September tagsüber 
vorgenommenen Verschieben des Strom brückentrag
werkes und der in den Abendstunden erfolgten end
gültigen Lagerung fortgesetzt und endlich m it der 
durch das Bundesm inistenum  für Handel und Verkehr 
vorgenommenen Hauptprüfung des Tragwerkes (Be
lastungsprobe) am 13. September 1934 um 14 Uhr abgeschlossen. Die Verschiebung des Strom brücken
tragwerkes hat eine Unterbrechung des Fuhrw erk
verkehres von rd. 48 Stunden und des Fußgänger
verkehres von nur rd. 30 Stunden zur Folge gehabt. 
Bei der Verschiebung und besonders bei der Lagerung des ausgeschobenen Strombrückentragwerkes wurde 
mit größter Sorgfalt darauf geachtet, daß die gegen
seitige Lage der einzelnen Auflagerpunkte m it jener 
übereinstimmte, welche die Brücke während ihres 
sechzigjährigen Bestandes auf den alten Pfeilern auf
zuweisen hatte. Diese mühevollen Einrichtungs

arbeiten des Tragwerkes, und zwar insbesondere seiner 
Achse und seiner Höhe nach, sind bei einem durch
laufenden schweißeisernen Tragwerk von ganz beson
derer W ichtigkeit; sic erfordern aber auch einen 
größeren Zeitaufwand als die eigentliche Verschiebung.

Die n e u e  Brücke wird als Kettenbrücke m it einer 
Spannweite von 241,2 m für die Mittelöffnung bzw. 
von 61 und 61,55 m für die beiden Seitenöff
nungen die zweitgrößte Briickc dieser Tragwerk
bauweise auf dem europäischen Festlande sein (vgl. 
Abb. 3). Die Fahrbahn der neuen Brücke erhält sechs 
Verkehrstreifen (darunter zwei für die elektrische 
Straßenbahn in der Mitte) m it einer Breite von
16.5 m. Die beiden seitlichen Gehwege werden je
3.5 m breit sein. Gegenüber der Breite der alten 
Brücke von 11,4 m wird die neue Brücke m it 23,5 m 
m ehr als doppelt so breit sein wie die alte.

Mit der Entfernung der Altbriicke aus ihrer Achse 
ist nun das wesentliche Hindernis für die Errichtung 
der neuen Brücke beseitigt. Mit den Arbeiten für das 
Aufstellungsgerüst der neuen Brücke ist bereits be
gonnen. Noch in diesem Jahre  wird am Orte der alten 
Brücke m it der Aufstellung des neuen, aus den Versteifungsträgern und dem Fahrbahngerippe der K et
tenbrücke bestehenden Tragwerkes begonnen. Die 
Fertigstellung der Briickc soll im Jahre  1936 er
folgen. Der Gesamtentwurf der neuen Brücke und des Umbaues stam m t aus dem Ingenieurbüro der 
W aagner-Birö A.-G. in Wien, die auch den Neubau 
der Kettenbrücke durchführt.

Abb. 3. Die neue Kettenbrücke. Spannweite der Mittelöffnung 241,2 m.
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B O D E N  E N D  W O H N U N G
S T R E I F L I C H T E R  Z U R  K O M M E N D E N  B A U  G E S E T Z G E B U N G

Zu einer Zeit, da in aller Fachwelt ein Reichs- Bau- 
und Planungsgesetz erw artet und besprochen wird, 
legt uns Professor S p ie t  h o ff  das Ergebnis seiner 
fast 15jährigen Bonner Städteuntersuchungen über 
Stadterw eiterung und Bebauungsplan, Hausform und 
Bauordnung, Hausbesitz, Kapitalbeschaffung, W ohn
verhältnisse, Miete und Kosten vor1). Eine ausgezeich
nete Gelegenheit, an H and dieser wissenschaftlich 
gründlichen Zerlegung der Bau-, Boden- und W oh
nungsfragen der Vorkriegszeit ihre Leistungen, Fehler 
und Möglichkeiten zu überschauen.

Seit Eberstadt sein schrittmachendes W erk über 
diese Fragen herausgab, ist uns kaum eine ähnlich 
umfassende Arbeit auf wissenschaftlicher Grundlage 
geboten worden. Wir begrüßen sie umsomehr, als sie 
zugleich eine kritische Auseinandersetzung m it E ber
stad t, K. von Mangold, P. Voigt und anderen Theo
retikern des gleichen Gebietes enthält. Spiethoff hat 
seit 1919 die Arbeiten seines Bonner In stitu ts  für 
Gesellschafts- und Wirtschaftswissenschaften bewußt 
auf das vorliegende Gebiet zusammengedrängt. Nur 
so konnte die Arbeit in wünschenswerter Gründlich
keit zu den vorliegenden Ergebnissen geführt werden.

Dem Buch ist eine Begriffsbestimmung vorangestellt, 
eine Erklärung des in den Bonner S tädteuntersuchun
gen angewandten W ortgebrauchs. Dies ist notwendig, 
so lange es immer noch an einer einheitlich festgesetz
ten Begriffsbestimmung für das Sammelgebiet „S täd tebau“ fehlt. Hoffentlich kommen die in dieser Rich
tung m. W. cingeleiteten Arbeiten noch vor Erlaß eines 
Reichs-Bau- und Planungsgesetzes zum Abschluß, um weiterer Verwirrung vorzubeugen.

Spiethoff behandelt in fünf Abschn itten  die Bodcn- 
und W ohnungswirtschaft in verschiedenen W irtschaftsstilen, die Verdichtung der Bebauung, die 
Kostenbestandteile der W ohnungsherstellung und die 
Erklärung des Wohnraummangels, die Verfassung der 
Boden-, Bau- und W ohnungswirtschaft m it dem Ver
hältnis von Unternehm ertum  und öffentlicher Verwal
tung und schließlich die Bildung der Mieten und Boden- preiso. Manches in dem Buch versehen wir heute m it 
anderen Vorzeichen als der Verfasser, so etwa, wenn gesagt wird:

„W ie gezeigt, ist- in Kiel eine Bodenverschwendung getrieben worden, 
die nicht nur unw irtschaftlich war, sondern kaum  anders als durch das Fehlen 
jeder Veranschlagung zu erklären ist. Obwohl die Ausnutzung tiefer Blöcke 
sich als unmöglich erwies, weil die M ieten der H interhäuser n icht einmal die  ̂erzinsung der Baukosten deckten, hat man doch fortgefahren, tiefe 
Blöcke zu schneiden, die nunm ehr im Innern  unbebaut blieben“ *).

Wir freuen uns dieser „unwirtschaftlichen Bodcn- 
verschwendung“ als eines Glücksfalles, der, wenn er 
häufiger eingetroffen wäre, uns mancher Gesundungs
aufgabe enthoben hätte. Oder aber, wenn wir lesen:

„ \  iel ungünstiger m üßte das U rteil ausfallcn, wenn die Eigenart, des B aiiunternchm ertuins zu technisch schlechten, zu vorzeitig dem Verfall ge
weihten B auten  geführt h ätte . Das ist ganz allgemein n icht der Fall gewesen. Im  Gegenteil kann das Bestreben festgestellt werden, durch reiche Schauseiten und  gute A usstattung  d er Treppenhäuser und des W ohnungsiunern 
fü r die dichte Bebauung zu entschädigen. Daß der künstlerische und kulturelle Erfolg dieser Bestrebungen null w ar, ist das Schicksal des Zeitalters. Die B auunternehm er haben jedenfalls n icht geknausert.“

. Auch die Begriffsbestimmung des „W ohnungsunter- 
nehmers“ ist bei allem Anlaß zum Nachdenken vergnüglich.

„D er W ohnungsunternehm er is t ein H ausverw alter oder, wie mau ihn mitleidig nenn t, d er V erw alter seiner Hypothekengläubiger.“
»Boden und  W ohnung.“  Von A rth u r S p i e t h o f f .  o. P rof. der w irt

schaftlichen Staatswissenschaften der U niversität Bonn. H eft 20 der „Bonner 
Staatswissenschaftliche Untersuchungen“ , herausgegeben von H erbert von i^ p k w ath  imc* -Arthur Spiethoff. Jen a  1934. Verlag G ustav Fischer. V I u. 172 b. in 8° m it 8 Textabb. Geh. 9 BM.

*) Infolge der durch die Kieler Bodenpolitik niedrigen Grundstückskosten.
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Spiethoff beschließt sein Werk in der Erkenntnis der W ichtigkeit des Augenblicks m it einer ausgezeichneten 
Zusammenfassung. E r betrach tet darin als das viel
leicht wichtigste Ergebnis seiner Forschungen die T a t
sache, daß für den mangelnden W ohnraum, unter dem 
besonders die unteren Einkommensschichten litten, 
die Verfassung des Boden- und Wohnungswesens nicht 
verantwortlich zu machen se i:

„K eine wie im m er geartete  Änderung der Verfassung, n icht die Beseitigung 
der G rundrente und keine zu r Verfügung stehende H erabdrückung der Baukosten h ätte  die Mieten so zu erniedrigen verm ocht, daß die untersten  E in
kommensempfänger und nam entlich die m it großer Familie die gesundheit
lich und gesellschaftlich erwünschte Wohnungsgrößc sich hätten  zuführen 
können.“Dagegen hä tte  die Dichtigkeit der Bebauung m it 
dem sich daraus ergebenden Mangel an L icht und Luft 
durch zielsichere Fassung der Bauordnungen und ihre 
kräftige Handhabung vermieden werden können.

Als Leistung des Unternehmertums erkennt Spiet
hoff die rechtzeitige Beschaffung der erforderlichen 
W ohnungen an:

„ F ü r eine bis dahin n icht beobachtet schnell und sprunghaft wachsende Bevölkerung ist im großen und  ganzen der nötige W ohnraum  rechtzeitig 
bereitgestellt worden. Wohnungsmangel größeren Umfangs und  längerer Dauer hat die M arkt-Verfassung nicht gekannt. Die W ohnungen waren 
teuer und schlecht, aber sie w aren in der H auptsache rechtzeitig da.“

Von den beteiligten vier Unternehmergruppen, 
Bodenunternehmer, Bodenhändler, Bauunternehm er 
und Wohnungsunternehmer, hält er den Bodenhänd
ler für am ehesten entbehrlich. Die Triebkraft des 
Bodenunternehmers sei nicht unentbehrlich, wie das 
Beispiel Kiels m it seiner erfolgreichen gemeinnützigen 
Bodenunternehmung der S tad t beweise. Hier liege 
das Gebiet der größten Erfolgmöglichkeiten der S tad t
verwaltung, dagegen seien Bauunternehmung und W ohnungsunternehmung der öffentlichen Hand weniger 
zugänglich. Die Auflösung der B auhütten und das Bestreben, Hauseigentum als der öffentlichen Verwal
tung artfrem d abzustoßen, erbringen dafür in jüngster 
Zeit ja  Beweise genug.

„Die W ohnungsfrage gipfelt ln mangelnder Geräumigkeit und  Güte der 
Wohnungen. Schlimm, «laß die W ohnungen für viele M ieter zu teuer waren und deshalb nicht in d er erw ünschten und nötigen Größe beschafft werden konnten. Noch ärger, daß die H äuser und W ohnungen schlechter ausgefallen 
sind, als nötig gewesen wäre. F ü r die Verfassung der Zukunft ergeben sich 
aus den früheren E rörterungen eine Reihe eindeutiger Forderungen.a) Die Bauordnungen und Bebauungspläne müssen kraftvoll auf das Ziel 

einwandfreier, gesundheitlicher Sacheigenschaften d er W ohnungen, namentlich hinsichtlich Licht- und Luftzufuhr gerichtet werden.b) Die gemeinnützige B odenunternehm ung ist in ih re r wirkungsvollen 
Durchsetzung abhängig von einem neuen Bodenrecht. Zweierlei muß sichergestellt werden: Bodoncnteignung zum gärtnerischen W ert und B austcllenverkauf seitens der Bodenuntem ehm ung u n te r Gewinnverzicht.

c) Zur wirkungsvollen Verbilligung der M ieten reicht die Beseitigung der unbedingten S tad tren te  durch die gemeinnützige Bodenunternehm ung nicht aus. Den im m er s tärker, und zumal nach dem Kriege, gestiegenen 
Baukosten is t viel größere A ufm erksam keit, als seither geschehen, zu widmen. Deren H erabdrückung nam entlich fü r Kleinwohnungen ist durch H erabsetzung d er Bau- und  Straßenansprüche, durch Verzicht 
auf „neuzeitliche Errungenschaften“ und durch Massenbau einheitlicher 
H aus- und W ohnungsformen zu erstreben.“Da das alles noch nicht ausreichen dürfte, die er

forderliche Größe des Wohnraumes sicherzustellen, 
fordert er weiter, daß
„d) nam entlich die Angehörigen der u n te rn  Einkomm ensklassen dem Wohn- 

bedürfnis den richtigen Rang zuweisen und es den Alkohol-, Tabak- und Kleiderwünschen voranstellcn.e) Den kinderreichen Fam ilien n icht nur der un te rn , sondern auch der 
m ittleren  E inkomm ensstufen is t die nötige W ohnungsgröße durch öffentliche M ittel zu gewährleisten, die u. U. aus einer Besteuerung d er Vorzugs- 
lagerente zu  gewinnen ist.f) W enn alle P unk te  herausgesucht w erden, an denen der Hebel für die W ohnungsvergrößerung angesetzt w erden kann, so ist es selbstver
ständlich, daß die staatliche und  städtische F inanzpolitik  alle Steuern 
und  Abgaben unterlassen m uß, die geeignet sind, die Mieten zu erhöhen.g) Neue K rediteinrichtungen fü r Beleihungen innerhalb des le tzten  W ert
d ritte ls .“Schließlich stellt Spiethoff fest, daß alle Mittel und 

Wege für die Bewältigung der im neuen Staate als 
brennend herausgestellten Aufgabe der Großstadt- 
Auflockerung, Aus- und Umsiedlung nicht ausreichen.



F ür diese Zukunftsaufgabe h at er neue Untersuchungen eingeleitet. Wir hoffen, recht bald von ihren Ergeb
nissen zu hören.Denn uns kom mt es heute einzig und allein auf das 
Ausfindigmachen dieser Mittel für die Erreichung der 
neuen Ziele auf dem Gebiet des Siedlungswesens an. 
N ur wenn sie in  dem erwarteten Reichs-Bau- und Pla
nungsgesetz ausreichend gesetzlich verankert sind, wird, 
der Städtebau über das nur ,,Erträglichmachen“ hinaus 
zur schöpferischen Gestaltung nationalsozialistischer 
Bevölkerungs- und Siedlungspolitik Vordringen. Solange 
erscheint es tragbar, sich des Wohnsiedlungsgesetzes 
zu bedienen. Doch muß W ert darauf gelegt werden, es 
unbeschränkt aufrechtzuerhalten. Täglich tauchen 
neue Vorschläge für Mittel und Wege zur Verwirk
lichung der neuen Ziele auf. F ast alle lassen sich in irgendeiner H insicht zu Spiethoffs Ergebnissen in 
Beziehung setzen. Am meisten steh t dabei im Hinblick 
auf die Finanzierungsfrage immer noch die Boden
rente im Vordergrund der Betrachtung. Spiethoff 
unterscheidet die unbedingte Stadtrente von der Vor
zugslagerente. Als erstere bezeichnet er den Ertrag des 
m it Häusern bebauten Bodens am Rande der S tadt, 
soweit er den gärtnerischen übersteigt. Die Vorzugs
lagerenten entstehen — wie schon der Name sagt — 
durch bevorzugte Lagen und zerfallen als solche etwa 
in Cityrente, Ladenrente, Renten der Entfernüngs-, 
der Verkehrs-, der Frei- und Grünflächenlage sowie der 
Gesellschaftslage. Die Bebauungsrente ist durch die nach den üblichen Zonenbauordnungen verschieden 
hohe bauliche Ausnutzung entstanden. Sie kann also 
ohne weiteres als Vorzugslagerente angesehen werden.

Die unbedingte S tadtrentc läß t sich, wie das Bei
spiel der Kieler gemeinnützigen Bodenpolitik beweist, 
schon auf diesem Wege zur Bedeutungslosigkeit 
herabmindern. Außerdem ließe sie sich durch eine entsprechende Fassung des Enteignungs- und E n t
schädigungsrechtes (Entschädigung nur nach dem Nutzungswert) unschädlich machen. Schwieriger 
dagegen erscheint die Erfassung der Bebauungs- und 
vor allem der übrigen Vorzugslagerenten. Die Be
bauungsrente h a t man in vielen Vorschlägen bei der 
Erhebung von Anliegerbeiträgen zu erfassen gesucht 
und hat dadurch lange den Weg zu einer gerechten, 
aus ursächlichem städtebaulichem Denken entwickel
ten Anliegerbeitragserhebung vernebelt3). Sie wird 
ebenso wie die gesamte Lagerente und unbedingte 
S tadtrente endgültig und gerecht nur durch eine 
städtebauliche W ertzuwachsbesteuerung erhoben wer
den können. Im  k o n s e r v a t iv e n  E n g la n d  e r f a ß t  
m an  n a c h  dem  n e u e n  S tä d te b a u g e s e t z  b e r e i t s  
75 vH des s t ä d te b a u l i c h e n  W e r tz u w a c h s e s . 
Auch in Deutschland ist diese Steuer wiederholt als 
Grundlage für einen „städtebaulichen H aushalt“ bean
sprucht worden. Und heute muß diese Forderung 
erneut und um so stärker erhoben werden, weil wir uns 
darüber im Klaren sind, daß die Verfolgung der neuen 
siedlungspolitischen Weitziele auf Generationen hin
aus nur durch eine organische, in dauerndem Kreislauf 
siedlungspolitischer Umbildung begründete F inan
zierungsquelle gesichert werden kann.Oder ist es nicht erschütternd, bei Spiethoff nach
zulesen, daß allein die W ertsteigerung des Grund und 
Bodens in den Berliner Vororten während der Jahre 
1887—98 nicht weniger als rund 1 Milliarde Mark 
betrug, während wir uns heute für die ungeheuer große 
Aufgabe der A ltstadtsanierung m it 20 Millionen 
Reichsmark auf das ganze Reich begnügen müssen. 
Wenn Spiethoff schreibt:
3) „S täd teb au" 1934, Heft 2: „Zur Frage der Anliegerbeiträge“ von H .R ei eh o w.

„Die volkswirtschaftliche und soziale Rechtfertigung dieser Gewinne lag 
darin, daß sie die Kapitalbihlungsquclle fü r die Gewährung der gefahrvollen 
und nach der ganzen Verfassung unentbehrlichen hypothekarischen Be- leihungen zu zweiter und folgender Stelle w aren“ ,
so werden wir ihm nach Einführung der Reichsbürg
schaften in größtem Ausmaße für den nachstelligen 
Hypothekarkredit darin für die Zukunft nicht mehr 
zustimmen können. Und lesen wir weiter

„Die ganze unterschiedliche R ente zwischen der Raulandzone des Randes 
m it der niedrigsten R ente und den Vorzugszouen verschiedenster A rt im S tad tinnern  m it ihren stufenweise ansteigenden R enten  fällt den Wohnungs
unternehm ern zu. Eine gewaltige Gewinnquelle, zu der die G esam theit der Bevölkerung aller wachsenden S täd te  beisteuert“ , oder „Die Lagerenten sind unabhängig von d er W irtschaftsverfassung. Solange es Lageunterschiedc und verschieden! liehe Bewertungen derselben gibt, m uß es in jeder W irt- 
schaft.sverfassung Lagerenten geben“ , oder „W enn auch Vorzugslagen unabhängig von der W irtschaftsverfassung Lag er eilten begründen, so ist es nicht 
notwendig, daß diese Einzelpersonen zufallen. Dies liegt in  der H and der Rechtsordnung. Daß die städtischen Lagerenten, steuerlich oder durch öffentliches H auseigentum  für die öffentliche H and  erfußt, eine beachtliche Bedürfnisbefriedigungsquelle wären, bedarf keiner E rö rterung“ ,
so finden wir darin die denkbar stärkste Rechtfertigung 
unserer städtebaulichen Grundforderung für ein neues 
Boden-, Bau- und Steuerrecht.

F ür eine straffe Handhabung der Bauordnung und 
Wohnungsaufsicht setzt sich Spiethoff ebenso wie für 
eine zielsichere Herabzonung an verschiedenen Stellen 
seines Werkes ein. So etwa, wenn er schreib t:

„H a tten  sich u n te r einem bestehenden Raurecht- bestimm te Roden preise 
gebildet, so sah man diese als u nan tas tb ar an und hielt Baubeschränkungen für u n tragbar, die die Bodenpreise herabgedrückt haben würden. Die An
erkennung wohlerworbener Rechte is t gewiß nicht leichten Herzens zu übergehen, aber ein Rodenpreis, der auf d er gesundheitlichen und gesellschaft lichen .Mißhandlung ganz großer Bevölkerungsteile für unabsehbare D auer beruht, 
konnte wohl kaum  U nantastbarkeit für sich In Anspruch nehmen. H ier liegt 
die vielleicht größte w irtscliaftspolltisehe Unbegreiflichkeit der Zeit v o r.'

Alles das hing letzten Endes am römischen Eigentumsbegriff, nach dem m it dem Eigentum an Grund 
und Boden ein allgemeines unbeschränktes Baurecht 
verbunden war, das erst nachträglich verschiedene 
Einschränkungen erfuhr. Wir erwarten heute ein 
deutsches Bodenrecht, nach dem die Bebaubarkeit des 
Bodens ein Ausnahmerecht wird. Um dam it eine 
reinliche Verfolgung der neuen siedlungspolitischen 
Ziele auch in den Stadtrandgebieten sicherzustellen, 
wird erforderlich, daß m it dem Inkrafttreten  des neuen 
Reichsbaugesetzes alle aus altem Baurecht und alten 
Zielsetzungen heraus entstandenen Bebauungspläne, 
soweit sie noch nicht baulich durchgeführt sind, restlos 
aufgehoben werden. W ir lesen bei Spiethoff:

„Die W ohnungsnufsicht konnte n icht bis zum Kerngebiet Vordringen zur 
Beseitigung der aus den Hausformen sowie der Bebauungsdichte folgenden Wohnungsmängel, zur Beeinflussung der Mieten und zur Ersetzung unzu
länglicher W ohnungen durch ausreichende, z. B. bei K inderreichen.“

E r fordert ihre Verschärfung und straffere H and
habung, was m an im Hinblick auf die A ltstadt- und 
W ohnungssanierungen nur stärkstens unterstreichen 
kann. In  dieser H insicht darf man aber getrost noch 
deutlicher werden: Die amtliche Brandmarkung der 
Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit muß selbsttätig 
entsprechende Mietherabsetzungen nach sich ziehen, 
bis diese bei Unbewohnbarkeitserklärung ganz hin
fällig wird. Nur so ist dem Verfall der W ohnungen und 
dem Entstehen immer neuer Sanierungsherde auf die 
Dauer wirksam vorzubeugen. Auch müßten H öchst
hausungsziffern festgelegt werden. In  Chile ist man 
dam it bereits lange erfolgreich vorgegangen, wie in 
einem Aufsatz von Munor im „S täd tebau“ 1931 d a r
gelegt wurde.

Nur gegen die Forderung nach einer weitgehenden, 
wenn auch nicht ausschließlichen Verwendung des 
Einfamilienhausbaues finden wir bei Spiethoff Bedenken :

„Ebenso wie die s tärkeren  Grade der Bebauungsdichte zu verwerfen, dürfte  das Einfamilienhaus für eine Fam ilie, abgesehen von Außenbezirken, 
in G roßstädten unmöglich sein. Die Zeitaufwendungen und die K osten für 
S traßenland und für Straßen-, W asserleitungs-, K analisations-, Beleuchtungs-, Verkehrsanlagen sind nicht zu übersehen. H ier dürften  m ehr Zweifelsfragen 
liegen, als die Schwärm er für das Fainilienhaus w ahr haben wollen."
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Gellt m an bei dem Begriff des Einfamilienhauses bezirke die Grundstücke nur 15 bis 18 m tief und 5 biseinzig und allein vom freistehenden aus, wie in der 5%  m breit wären. Diese bei uns vereinzelt, sonst aber
Mehrzahl unserer Gaue üblich, so wird m an ihm nicht in Flandern, Holland und den angelsächsischen Ländern
ohne weiteres widersprechen können. Es sei denn m it weit verbreitete Einfamilienhausform wird auch bei
dem Einwand, daß Großstädte, auf die seine Bedenken uns, wie immer wieder unterstrichen werden muß, den
zutreffen, eben nicht mehr weiter wachsen dürfen, aussichtsreichsten Weg zur Verwirklichung unserer
Spietlioff weist aber selbst darauf hin, daß bei einge- Einfamilienhaus-Ideale bilden.
schossigen Einfamilienhäusern der Bremer Außen- Braunschweig. Stadtbaurat Dr.-Ing. II. Reichow.

M I T T E I L U N G E N
Iiugo Schiffer f .

Am 30.Oktober d. J .  verschied unerw artet der Ober
regierungs- und -baurat i. R. Hugo S c h if f e r  in seiner Heimat Altena i. Westf. E r wurde am 11. Februar 
1867 in Altena i. Westf. geboren, studierte an der Technischen Hochschule Berlin und tra t  im  Jahre  1899 
als Regierungsbaumeister in den Staatsdienst. Vom 
1. April 1904 ab leitete er die Kreisbauinspektion in 
Gumbinnen, bis er im Januar 1912 zum Regierungs
und B aurat bei der Regierung daselbst ernannt wurde. Aus dem Weltkriege, den er vom Anfang bis zum Ende 
m itm achte, zurückgekehrt, führte ihn sein Weg über Danzig und F rankfurt a. d. Oder nach Schleswig. 
Hier wirkte er, im Janu ar 1922 zum Oberbaurat be
fördert, bis zum Jahre 1925. Den R est seiner dienst
lichen Laufbahn verbrachte er in E rfurt, wo er auch 
nach seiner am 1. April 1932 erfolgten Versetzung in 
den Ruhestand lebte. Schiffer war der echte Sohn 
seiner westfälischen Heim at. Gerade und aufrecht 
ging er seinen Weg auch in einer Zeit, in der solche 
Tugenden nicht immer hoch im W erte standen. Dienst
lich war er bei Vorgesetzten und Untergebenen seines 
lauteren Charakters, seiner tüchtigen Kenntnisse und 
Leistungen wegen außerordentlich geschätzt und be
liebt. Mit seiner G attin trauern Freunde und Kollegen 
um den Dahingeschiedenen. Sie werden ihm stets eine 
treues Gedenken bewahren. Masur.

Dr.-Ing. e. h. Franz Wörner 7 5  Jahre alt.
Der Geheime Kommerzienrat Dr.-Ing. e. h. Franz 

W ö rn e r, München, Leiter der bekannten Bauunter
nehmung Säger u. W örner, die er zusammen m it B au
ra t  Säger im Jahre  1898 gegründet hatte, beging am 
20. November d. J . seinen 75. Geburtstag. Das Bau- 
unternehmen ist bekannt durch seine Arbeiten auf 
dem Gebiete des Brückenbaues, der W asserkraft
anlagen, Flußregulierungen und Hochwasserschutz
bauten, des Kanalbaues, aber auch des Hochbaues 
und neuerdings namentlich der Reichsautobahnen 
und des neuzeitlichen Straßenbaues. Neunzig 
Brücken, darunter allein sieben Isarbrücken in Mün
chen, stam m en von Säger u. Wörner. Die Bauinge
nieurabteilung der Technischen Hochschule in Mün
chen verlieh Wörner im Jahre 1926 die Würde eines 
Doktor-Ingenieurs ehrenhalber. Als eifriger Verfechter 
der Verbindung der W asserstraßen Donau und Rhein 
war Geheimrat Wörner schon in  frühesten Jahren im 
Bayerischen Kanalverein und später lange Jahre in der 
R hein— M ain— Donau A .-G . Aufsichtsratmitglied, 
ebenso in der M ittleren Isar A.-G. Auch das Deutsche 
Museum in München h a t er an  führender Stelle ge
fördert. Aus der Bauunternehm ung Säger u. Wörner 
ist der Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen 
Dr. T o d t  hervorgegangen.

*

E in  außerordentliches staatliches W ohnungsbau
programm in  B ayern.

Im  „Bayerischen Regierungsanzeiger“ ist kürzlich 
ein am 6. November d. J . vom R eichsstatthalter in 
Bayern ausgefertigtes Gesetz veröffentlicht worden, 
das für die Durchführung eines außerordentlichen 
Wohnungsbauprogramms in Bayern im außerordent
lichen S taatshaushalt für 1934 den Betrag von 
40 Millionen RM bereitstellt. Das bayerische S taats
ministerium der Finanzen wird erm ächtigt, den ge
nannten Betrag im Wege des K redits m it planmäßiger 
Tilgung zu beschaffen oder Bürgschaften hierfür zu 
Lasten des Staates zu übernehmen. Man hofft, m it 
dem Betrag, der in Form von rückzahlbaren S taats
darlehen verausgabt werden soll, annähernd 15 000 
Wohnungen erstellen zu können, wodurch fast ein 
Drittel des Fehlbetrages an Kleinwohnungen in Bayern, 
der auf insgesamt mindestens 40 000 Wohnungen ge
schätzt wird, abgedeckt würde. Das Gesetz ist auf die 
persönliche Initiative des M inisterpräsidenten Siebert 
zurückzuführen. Es ha t die Zustimmung des Reichs
siedlungskommissars, des H eim stättenam tes der 
NSDAP und der beteiligten Reichsministerien, ins
besondere des Reichsfinanzministeriums, gefunden.

Die geplanten Wohnungen sollen in drei Gruppen 
errichtet werden. Die erste Gruppe soll 7000 Einzel
kleinhäuser m it je mindestens 600 qm Bodenbeigabe 
umfassen. Ihre Errichtung ist Sache der Gemeinden, 
denen für das einzelne Haus ein staatliches Darlehen 
von 3 500 RM gewährt wird, das bei kinderreichen 
Familien um ein Zusatzdarlehen von 500 oder 800 RM erhöht werden kann, wenn die Zahl der Schlafräume 
auf drei oder vier erhöht wird. Die Hälfte des Gesamt
darlehens bringt der bayerische S taat aus irgend
welchen Quellen auf, die zweite H älfte muß eine ge
meindliche oder eine Bezirksparkasse zur Verfügung stellen. Der Zinsfuß des Darlehens soll 4 1/ ,  vH  nicht 
übersteigen. Gewährt die Sparkasse einen niedrigeren 
Zinsfuß, so wird der S taa t das gesamte Darlehen zu 
diesem günstigeren Zinsfuß hergeben. Es ist vor
gesehen, daß der vierte Teil dieser Kleinhäuser an 
kinderreiche Familien oder Schwerkriegsbeschädigte 
vergeben wird. Die Miete soll 20 RM im M onat be
tragen und darf 25 RM monatlich nicht übersteigen.

Die zweite Gruppe um faßt 5 000 W ohnungen in 
Einfamilienhaus-Eigenheimen, davon 1000 m it einer eingebauten zweiten Wohnung (Durchschnittswert 
10 000 RM). Hier erfolgt die finanzielle Hilfe des 
Staates in der Form, daß er ein Darlehen bis zu 
2000 RM, wenn eine zweite W ohnung eingebaut wird, 
bis zu 3000 RM gewährt und diesen Betrag, wenn es 
sich um Kinderreiche oder Schwerkriegsbeschädigte 
handelt, durch ein Zusatzdarlehen auf 4 000 RM erhöht. 
Auch hier soll der Zinsfuß den Satz von 4%  vH  nicht überschreiten. Als Bauherren kommen vor allem 
solche Bewerber in Frage, die bereits einen Bauplatz
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und ein gewisses Baukapital besitzen, aber den fehlen
den R est der Baukosten nicht beschaffen können.

Endlich soll drittens gemeinnützigen Baugenossen
schaften die Errichtung von Mietwohnungen im Stock
werkbau ermöglicht werden durch die Hergabe eines 
Darlehens in Höhe von 2 000 RM je Wohnung. Größe 
der W ohnungen: ein Zimmer und Küche für K leinst
familien, insbesondere ältere Leute, bis zu vier Zimmern m it Küche.

Seitens der bayerischen Staatsregierung haben 
bereits Verhandlungen m it dem Sparkassenverband 
stattgefunden, der seine M itarbeit zugesagt hat. Das 
gleiche ist seitens der Laiidesversichcriingsanstalten 
und der bayerischen staatlichen Versicherungskammer 
geschehen; auch an einzelne private Geldgeber ist m it 
Erfolg herangetreten worden. Bei der Durchführung 
des geplanten Bauprogramms muß der bayerische 
S taat außer den von den Sparkassen angeforderten 
Mitteln noch über 20 Millionen RM im Wege der Schuld
aufnahme beschaffen. Außerdem übernim m t er als 
besondere Leistung die schwere Verpflichtung, diese 
Darlehen, die ihm nur auf eine begrenzte Reihe von Jahren zur Verfügung gestellt werden, z. T. in einigen 
Jahren wieder zurückzuzahlen, während er seinen 
Schuldnern eine F rist von 34 Jahren setzt. G.
F euerschutzm aßnahm enam SchloßinK önigsbergi.Pr.

Verschiedene Großbrände, insbesondere der Schloßbrand in S tu ttg art 1931, gaben Veranlassung, das ehr
würdige alte Schloß in Königsberg auf seine Feuer
sicherheit hin erneut zu untersuchen und eine Reihe 
von wichtigen Schutzmaßnahmen zu treffen.

Die weitläufige, aus vier Flügeln bestehende Anlage umschließt einen Hof von rd. 8 000 qm Fläche. Lange 
holzreiche Dachböden zogen sich zwischen den meist nur in den Ecken vorhandenen B randm auerunter
brechungen über die Gebäudegruppe hinweg. Sie 
wurden daher in Brandabschnitte von etwa 30 m Länge unterteilt durch Eisenbetonschürzen, die bis 
unter die Dachhaut reichen, feuerbeständige Verbindungstüren haben und aus 6 cm starken Bimsbeton
wänden bestehen. An den Stellen der H auptbrand
abschnitte erhielten die Mauerdurchbrechungen der 
einzelnen Geschosse feuerfeste Türen. Die Treppen
häuser wurden feuersicher abgeschlossen, die vor
springenden Türme ebenfalls durch Brandmauern abgeriegelt.

Die großen Luken des über die Dächer hinaus
ragenden H auptturm es erhielten an den zu den 
Dächern hinausschauenden Seiten feuerhemmende Klappläden. Die Jalousiebretter an Schallöffnungen 
wurden m it Kupfer bekleidet, an vielen Stellen 
feuersichere Ummantelungen hergestellt.

W eiter m ußten neben diesen senkrechten Siche
rungen in ausgedehntem Maße waagerechte Siche
rungen der Dach- und einiger sonstiger Fußböden vor
genommen werden. Man brachte stellenweise 5 cm 
starken Lehm auftrag auf freiliegende Balken. Andere 
Balkendecken wurden unterseits verschalt, gerohrt 
und verputzt, oder erhielten bisher fehlende Einschub
decken. Alle n icht notwendigen Deckendurchbrüchc wurden beseitigt. Es wurde weiter dam it begonnen, 
die Dachhölzer schwer entflammbar zu machen durch 
Anstrich m it einer feuerhemmenden Asbestemaillc- 
farbe. Die Zuführung von Löschwasser ist bereits 1930 
durch Neuanlage einer Hydrantenringleitung sicher
gestellt 'worden. Man konnte im Turm einen großen 
W asserbehälter beseitigen, weil die neuen Motor
spritzen der Feuerwehr von der Erde aus alle Gefahr
punkte erreichen können. An einigen Stellen, an die 
wegen vorgelagerter Terrassen m it Magirusleitern 
nicht heranzukommen ist, wurden Steigeleitern ange
bracht, die 5 m über Erdboden beginnen. Selbstver
ständlich wurden die Dachböden von Schutt und 
Staubansammlungen und Gerümpel befreit. Genaue 
Pläne m it allen wichtigen Wegen über die Treppen zu 
den Dachböden usw. befinden sich in der Feuerwache. 
Alle Brandabschnitte, Treppenaufgänge, Außenfeuerleitern usw. sind darin kenntlich gemacht. Da das 
Schloß in seinen wesentlichen Teilen Zentralheizung 
besitzt, konnten auch alle überflüssigen Schornsteine 
beseitigt werden. Sie wurden in Dachfußbodenhöhe 
durch massive Abdeckungen abgeschlossen. Der 
Kostenaufwand für die gesamten Arbeiten betrug 
trotz des großen Umfanges des Gebäudes nur 27 900 Reichsmark. Gerlach.

Baupolizei.
Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes vom 2. J u l i  
1934 —  I V .  C. 6. 34.
Ü b e r d e n  N a c h w e is  d e r  Ö f f e n t l i c h k e i t  e in e s  
W eg es ( § 6  A b s. 1 d e r  M u s te r b a u o rd n u n g ) .

Der Kaufm ann H. beantragte die Baugenehmigung 
für eine W erkstätte auf einem Grundstück, das nur 
von zwei Feldwegen, nicht aber von einer öffentlichen 
Fahrstraße aus zugänglich ist. Sie wurde abgelehnt, 
und zwar unter Berufung auf die Vorschrift in § 6 
der maßgebenden Bauordnung, die besagt, daß nur 
unm ittelbar an einen öffentlichen Fahrweg grenzende 
Grundstücke bebaut werden dürfen, die Errichtung 
von Gebäuden auf anderen Grundstücken aber ge
s ta tte t werden kann, wenn für das Baugrundstück 
ein eigener Zugang von einem öffentlichen Fahrweg 
besteht oder die Herstellung eines solchen Zuganges 
gesichert ist. Die von H. eingelegte Beschwerde wurde 
zurückgewiesen. Auch die Klage ha tte  keinen Erfolg. 
Dagegen führte die Revision m it folgender Begründung zur Aufhebung der Vorentscheidung:

Nach den inhaltlich wiedergegebenen Vorschriften 
in § 6 der Bauordnung habe H. keinen Anspruch auf 
eine Ausnahmegenehmigung. Die Entscheidung über 
Ausnahmen stehe allein im Ermessen der Baupolizei
behörde. Die Gründe für eine Ablehnung habe der 
Verwaltungsrichter nicht nachzuprüfen. Eine Ände
rung der vom Bezirksausschuß vorgenommenen Be
urteilung unter Hinweis auf diese Vorschrift sei daher 
nicht möglich. Es komme somit allein auf die F est
stellung an, ob das Grundstück des H. an einen 
öffentlichen Fahrweg im Sinne der Bauordnungs
vorschrift grenze oder nicht. Die erforderlichen Be
weise hierzu hä tte  ausschließlich das Verwaltungs
gericht zu erheben. Der Bezirksausschuß gehe daher

771



fehl m it seiner Auffassung, daß H. hierfür die Beweis
last obliege und dieser Nachweis ihm nicht gelungen 
sei. Im  übrigen treffe es zu, daß öffentliche Wege in 
der Regel nur diejenigen seien, die m it Zustimmung 
des Wegeeigentümers, des W egeunterhaltungspflichtigen und der Wegepolizeibehörde für den öffentlichen 
Verkehr gewidmet seien, und nur, wenn ein alter Weg 
seit Menschengedenken vom öffentlichen Verkehr be
nu tz t sei, eine Vermutung für eine seit alter Zeit 
erfolgte Widmung begründet sei. Hieraus könne aber 
für den vorliegenden Fall nichts gefolgert werden, 
da die Feldwege erst seit etw’a 50 Jahren  bestehen. 
Unerheblich sei es auch, ob für Wege ein Flucht- 
linienverfahren aufgestellt sei, denn die Festsetzung 
von Fluchtlinien bedeute nur, daß ein Gelände zur 
Anlegung einer Straße bestim m t werde, sie enthalte aber n icht gleichzeitig sclion die Widmung für den öffentlichen Verkehr. Der Bezirksausschuß hätte  aber 
außer der Prüfung, ob die beiden Wege nach ihrer 
Herstellung durch die in B etracht kommenden Stellen 
dem öffentlichen Verkehr gewidmet worden seien, auch 
untersuchen müssen, ob die Wege etwa von Anfang an 
für den öffentlichen Verkehr geschaffen wrorden 
seien, und hierzu die Vorgänge über die Schaffung 
der beiden Wege (Konsolidationsakten) prüfen müssen. 
Im  Konsolidationsverfahren könne näm lich ein Weg 
abweichend von dem üblichen Verfahren ohne be
sondere W idmung ebenfalls den Charakter eines öffent
lichen Weges erhalten. Da diese Nachprüfung nicht 
erfolgt sei, hä tte  die Sache unter Aufhebung der Vor
entscheidung zur weiteren Klärung dem Bezirks- 
verwaltungsgericht zurückgegeben werden müssen.

Wettbewerbe.
Ausgestaltung des Haupteinganges der Dietrich- 
Eckart-Fr eilichtbihne im  Reichssportfeld in  B erlin .

Für die vorstehend genannte Aufgabe schreibt der 
Reichsminister des Innern als Bauherr der Olympiabauten einen W ettbewerb für alle dem Bunde 
Deutscher Bildhauer, Faehverband in der Reichs

kammer der bildenden Künste, angehörigen K ünstler 
aus m it Einlieferfrist bis zum 25. Janu ar 1935. Aus
gesetzt sind drei Preise von 1000, 750 und 500 RM 
sowie zehn Ankäufe zu je 250 RM. Der Auftrag zur künstlerischen Ausführung soll einem der Verfasser 
der preisgekrönten oder angekauften Arbeiten über
tragen werden. Preisrichter sind u. a. die Architekten Prof. Eugen H ö n ig , Regierungsbaumeister a. D. 
W erner M arch , Prof. S c h u l tz e - N a u m b ü r g  und 
die Bildhauer Prof. Wilhelm G e rs te l , Ludwig 
I s e n b e c k , Prof. Josef W a c k e rle . Ersatzpreisrichter: 
Architekt Dr.-Ing. Georg S te in m e tz  und Bildhauer 
Prof. Ulfert J a n s s e n .  Vorprüfer ist Architekt W errv 
R o th . Unterlagen werden von der Reichskammer der 
bildenden K ünste, Fachverband Bund Deutscher Bildhauer, Berlin W 35, Blumeshof 6, kostenlos ab 
gegeben.
Städtebauliche Gestaltung der A ltstadt in  Düsseldorf.

Ausgeschrieben von der Stadtverw altung Düsseldorf unter den reichsangehörigen Architekten, die der 
Reichskammer der bildenden K ünste angehören oder 
sich zur Aufnahme in diese gemeldet haben und die außerdem seit mindestens sechs Monaten in Düssel
dorf ansässig sind. Einlieferfrist: 21. Janu ar 1935. 
Ausgesetzt sind zwei Preise von 500 und 350 RM, 
ferner vier Ankäufe zu je 100 RM. Im  Preisgericht
u .a . Kunstakadem iedirektor Prof. G ru n d , Professor 
F a h r e n k a m p , A rchitekt S t.obbe und S tadtober
bau ra t B u ch s .
Evangelische K irche in  Stuttgart 
(vgl. S. 430 d. Bl.). Das Preisgericht traf folgende 
Entscheidung: Den ersten Preis erhielt A rchitekt G o n se r , S tu ttg art, den zweiten Preis A rchitekt 
B r e i t l in g ,  Tübingen, den dritten  Preis A rchitekt 
E ic h e r t ,  Ludwigsburg. Angekauft wurden die vier Arbeiten der Architekten E n d r i s s ,  S c h ü t te ,  
K ic h e r  e r  und L a ib le ,  sämtlich in S tu ttgart. Der 
Bau soll sofort nach dem m it dem ersten Preis ausge
zeichneten Entw urf begonnen werden.

A M T L I C H E  N A C H R I C H T E N
Preußen.

Ernannt: Regierungs- und B aurat (W) S a lfe ld  bei 
der Oderstrom bau Verwaltung in Breslau zum Ober
regierungs- und -bäurat; — Regierungsbaurat (W) 
A rthur K r u s e  bei der Regierung in Aurich zum R e
gierungs- und B aurat; — die Regierungsbaumeister 
(W) Wilhelm R ö h rs  in Marne i. Holst., Bernard M a c h te n s  beim Schleppamt Duisburg-Ruhrort, 
Achim G rie se  beim W asserbauam t in Kiel, Hellmut S te f f e n h a g e n  in Mannhausen (K analbauam t Oebis
felde) und Georg S c h u m a c h e r  beim K analbauam t in 
Halle a. d. Saale zu Regierungsbauräten m it gleich
zeitiger planmäßiger Anstellung.

Übernommen: Oberregierungs- und -baurat (W) 
Dr.-Ing. H e r b s t  in Berlin aus der preuß. Staatshoch
bauverwaltung in die preuß. W asserbauverwaltung 
unter Überweisung an die Regierung in L üneburg: — 
Regierungsbaurat (W) W e d le r  als Oberregierungs
und -baurat in die preuß. Staatshochbau Verwaltung, 
wohin er bisher beurlaubt war.

Die Staatsprüfung haben bestanden: Die Regierungs
bauführer Bermvardus K lo m p  (Hochbaufach); —

F ran zH eeg er, Franz O e lm a n n  (W asser-undStraßen- 
baufach); — W alter B e y e r  (Eisenbahn- und S traßen
baufach).

Aus dem Staatsdienst entlassen auf eigenen Antrag: 
Regierungsbaurat (W) R ie d e r  bei der Dienststelle I I  
„Der K ulturbaubeam te“ in Königsberg i. Pr.

*
Berichtigung (schriftliche M itteilung erfolgt n icht).

Im  Runderlaß vom 12. Oktober 1934 (Zentralbl. d. 
Bau verw. S. 672) über baupolizeiliche Abnahmen muß 
es in der zweiten Zeile heißen: Oh—1 s ta t t  Oh—8. 

Berlin, den 22. November 1934.
Der preußische Finanzm inister.

Im  Aufträge V 18.2400/2. 6. E g g e r t .

Bayern.
Der Geheime R at Dr.-Ing. e. li. Dr. phil. h. c. Carl vo n  L in d e  in München, früher Professor der Tech

nischen Hochschule daselbst, ist gestorben.
Schriftleitung: Berlin C 2, Am Festungsgraben 1. F ür den nichtam tlichen Teil verantw ortlich: M inisterialrat D r.-Ing. N o n n  als H auptschriftleltei 
und Geheimer O berbaurat D r.-Ing. e. h. G u s t a v  M e y e r  als Ingenieurschriftleiter, beide Berlin. — Verlag v o d  w i i h e l m  E r n s t  & S o h n  Berlin i) D ruck: Preußische Drucker*!- und Verlags-Aktiengesellschaft Berlin


